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1. Änderungssatzung
über die Einteilung des Gebietes der Mittelstadt Vö lklingen

in Gemeindebezirke und die Bildung von Ortsräten

Aufgrund der §§ 12 Absatz 1 und 70 Absatz 1 i. V. mit § 71 Absatz 2 des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.04.1989 (Amtsbl. S. 557), geändert durch Gesetz Nr. 1307 vom 24.03.1993 (Amtsbl. S.
422), wird auf Beschluss des Stadtrates der Mittelstadt Völklingen vom 09.06.1993 folgende
1. Änderungssatzung erlassen:

§ 1

Gemeindebezirke sind die ehemalige Stadt Völklingen sowie die ehemaligen Gemeinden
Lauterbach und Ludweiler-Warndt.

§ 2

Nach § 71 (1) KSVG wird für jeden Gemeindebezirk ein Ortsrat gebildet.

§ 3

1. Der Ortsrat des Gemeindebezirkes Völklingen besteht aus 21 Mitgliedern.

2. Der Ortsrat des Gemeindebezirkes Ludweiler besteht aus 13 Mitgliedern.

3. Der Ortsrat des Gemeindebezirkes Lauterbach besteht aus 11 Mitgliedern.

§ 4

Diese Satzung tritt zum Ende der Amtszeit des Stadtrates (Legislaturperiode 89/94) in Kraft.

Völklingen, 11.06.1993
Der Oberbürgermeister
gez. Netzer


